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Gemeindevertretung Tützpatz (Entscheidung) 19.05.2022 Ö

Sachverhalt
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz hat mit Beschluss vom 
18.02.2021 den Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Am 
Birkenweg“ der Gemeinde Tützpatz in der Fassung vom 14.01.2021 mit dem 
Entwurf der Begründung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Die Öffentlichkeits- bzw. Behördenbeteiligung wurde durchgeführt. Der Entwurf 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Am Birkenweg“ der Gemeinde 
Tützpatz lagen in der Zeit vom 12.04.2021 bis einschließlich 14.05.2021 im Amt 
Treptower Tollensewinkel zu jedermanns Einsicht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aus. 
Stellungnahmen von Bürgern sind in dieser Zeit nicht eingegangen.
Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange ist in der als Anlage beigefügten Abwägungstabelle 
aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden geprüft, sie sollen entsprechend den 
jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle behandelt werden.
Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben 
haben, unter Angabe der Gründe zu unterrichten.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz fasst in ihrer Sitzung den 
Abwägungsbeschluss.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben 
dies eigenverantwortlich anzuzeigen.
Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz beschließt:

1. Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen/ 
Hinweise sowie die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden bzw. der 
Öffentlichkeit zum Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
"Am Birkenweg“ der Gemeinde Tützpatz wurden gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 



geprüft und deren Behandlung entsprechend den jeweiligen Empfehlungen 
in der Abwägungstabelle (Anlage) beschlossen. 

2. Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die im Rahmen der Beteiligung eine Stellungnahme angegeben 
haben, sind über das Ergebnis der Abwägung durch Mitteilung zu 
informieren.



Finanzielle Auswirkungen
im lfd. Haushaltsjahr:   in Folgejahren:   
   
  nein  X nein  ja
   
  X ja   einmalig  
   
   jährlich wiederkehrend
          

Finanzielle Mittel stehen:
   
  X planmäßig zur Verfügung unter :  nicht zur Verfügung 
  (Deckungsvorschlag) 
 Produktsachkonto:  Produktsachkonto:  
  5.1.1.00.56250000  
 Bezeichnung:  Bezeichnung:  
  
 

Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen
  Deckungsmittel stehen nicht zur

  Verfügung  
          
Haushaltsmittel: 15.040,00 € Haushaltsmittel:   
bisher angeordnete bisher angeordnete
Mittel:  0,00 € Mittel:   

Maßnahmesumme:
 

 3.530,02 € Maßnahmesumme:  

noch verfügbar:
 

 11.509,98 € noch verfügbar:   
Erläuterungen: 

Anlage/n
1 Abwägungstabelle öffentlich



 

 

 

 

Gemeinde Tützpatz  
 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Birkenweg“  

der Gemeinde Tützpatz  
(Stellungnahme LK MSE: 3. Änderung – nicht 2. Änderung) 

 

Beteiligung 

(12.04.2021 – 14.05.2021) 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.  

B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

C. Beteiligung der Öffentlichkeit während der Auslegung 
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Gemeinde Tützpatz 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Birkenweg“ der Gemeinde Tützpatz  

(Stellungnahme LK MSE: 3. Änderung – nicht 2. Änderung)“ 

 

Anlage zur Behördenbeteiligung  

Übersicht über eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2, der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

 

 

A.    Träger öffentlicher Belange 

 

Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          01 Amt für Raumordnung und Landesplanung 

Mecklenburgische Seenplatte 
10.05.2021  X     X 

02 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

Bauamt/ Kreisplanung Bauleitplanung 02.07.2021  

und 

30.07.2021 

Plangenehmigung zur 

Umverlegung des 

verrohrten Gewässers 

vorhanden  

 

 X X   X 

03 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 

Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 
26.05.2021   X X   X 

04      Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V 

Abt. Arbeitsschutz und technische 

Sicherheit 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          05 Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege 

M-V 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

06 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie M-V 
18.05.2021  X     X 

07 Landesamt für innere Verwaltung M-V 

Amt für Geoinformation,  

Vermessung und Katasterwesen 

28.04.2021  X X    X 

08 Landesamt für zentrale Aufgaben und 

Technik der Polizei 

Brand- und Katastrophenschutz M-V 

29.04.2021 Nicht zuständig  X X   X 

09 Landesforst M-V  

-Anstalt des öffentlichen Rechts- 

Forstamt Neubrandenburg  

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

10 Bergamt Stralsund 10.05.2021  X     X 

11 Straßenbauamt Neustrelitz 14.05.2021   X X   X 

12 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Referat Infra I 3 

29.04.2021  X     X 

13 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

14 Deutsche Telekom AG 

Technikniederlassung  03.05.2021 

Leitungen liegen im 

öffentl. Raum: kein 

Leitungsrecht nötig 

 X X   X 

15 e.dis AG  
28.04.2021 

Leitungsrechte 

eingetragen 
 X X   X 
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          16 über BIL Auskunftsportal 

Die Versorger wurden automatisch über das 

Portal benachrichtigt  (GDMcom, 

GASCADE…) 

 

17.05.2021 

04.05.2021 
 X     X 

17 Kabel Deutschland Vertrieb und Service 

GmbH 
10.05.2021 Keine Anlagen X     X 

18 50Hertz Transmission GmbH 03.05.2021 Keine Anlagen X     X 

19 IHK Neubrandenburg 

für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 
31.05.2021 X   X   X 

20 Handwerkskammer  

Ostmecklenburg-Vorpommern 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

21 Mecklenburg-Vorpommersche  

Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

22 Wasser- und Bodenverband 

„Untere Tollense / Mittlere Peene“ 10.05.2021 

Verrohrtes Gewässer 

wird umverlegt. 

Leitungsrechte 

wurden festgesetzt. 

  X   X 

23 Gesellschaft für Kommunale Umweltdienste 

mbH Ostmecklenburg-Vorpommern 
27.05.2021   X X   X 

24 Remondis Vorpommern GmbH Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

25 Bauernverband MV 21.05.2021  X      X  
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          26 Landgesellschaft M-V GmbH Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

27 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt  

Neubrandenburg  
18.05.2021 

Kein Grundbesitz 

vorhanden 
 X X    X 

28 BUND M-V  28.05.2021   X   X X 

29 NABU M-V Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

30 Autobahn GmbH des Bundes 

Niederlassung Nordost, Außenstelle 

Güstrow 

19.05.2021  X     X 

31 Deutsche Bahn AG  

DB Immobilien Region Ost 
07.05.2021 Nicht weiter beteiligen X     X 

32 Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis 

Mecklenburg  - Kirchenkreisverwaltung 

Außenstelle Güstrow 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

32 Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis 

Mecklenburg  - Kirchenkreisverwaltung 

Außenstelle Neubrandenburg 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

33 Amt Treptower Tollensewinkel  

Brandschutz 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 
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B.    Nachbargemeinden 

Nr. Nachbargemeinde 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

N1 Gemeinde Gültz 

über Amt Treptower Tollensewinkel 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

N2 Gemeinde Röckwitz 

über Amt Treptower Tollensewinkel 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

N3 Gemeinde Altenhagen 

über Amt Treptower Tollensewinkel 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

N4 Gemeinde Wolde 

über Amt Treptower Tollensewinkel 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

N5 Gemeinde Pripsleben 

über Amt Treptower Tollensewinkel 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

 

C.    Öffentlichkeit  

Nr. Öffentlichkeit 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

 Keine Stellungnahmen abgegeben         

 



Anlage zur Abwägungsdokumentation 

 

 

 

 

Gemeinde Tützpatz  
 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Birkenweg“  

der Gemeinde Tützpatz  
(Stellungnahme LK MSE: 3. Änderung – nicht 2. Änderung) 

 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Beteiligung der 

Öffentlichkeit  § 3 Abs. 2 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 12.04.2021 – 14.05.2021  

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB)  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☒ 

 

Die Landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden zunächst einleitende Absätze formuliert. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass es festzustellen ist, dass die angezeig-

ten Änderungen den raumordnerischen Zielen und Grundsätzen 

4.1 (5) und 4.1(2) entsprechen 

 

Der Bebauungsplan/ die Satzung ist mit den Erfordernissen der 

Raumordnung vereinbar. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

Fristverlängerung. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Allgemeines / Grundsätzliches 

Wegen vorangegangener Änderungsverfahren handelt es sich 

bei dem B-Plan um die 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 1. Dies wird in der Begründung angepasst.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aussagen der Begründung im Hinblick auf §13a, beschleu-

nigtes Verfahren, wurden überprüft und angepasst.   

 

 

2. Ziele der Raumordnung - Anpassungspflicht 

Das Verfahren entspricht den Zielen der Raumordnung und 

Landesplanung.  

 

3. FNP - Entwicklungsgebot 

Es ist festzustellen, dass der B-Plan aus dem FNP entwickelt 

wird. 

Die Aussagen in der Begründung dazu sind zu qualifizieren. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

4. grundsätzliche planungsrechtliche Aspekte 

 

 

 

 

4.2 Es erfolgt eine Korrektur. Neben den unzulässigen, werden 

auch die zulässigen Nutzungsarten benannt. Die Festsetzung 

wird angepasst.  

 

4.3 Ein Höhenplan soll als Plangrundlage herangezogen werden. 

Höhen aus der gültigen 1. Änderung werden übernommen, da 

keine Veränderung des Geländes erfolgt ist.  

 

Eigentum der Straßengrundstücke: Die Straßenflurstücke bleiben 

öffentlich. Die Straße bleibt im Eigentum der Gemeinde. 

 

4.4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte: Benennung des Begünstig-

ten und die Art der Befugnis 

 

4.5 die naturschutzrechtlichen Maßnahmen sind überarbeitet 

worden. Es werden keine DIN-Vorschriften genannt.  

 

II. Bedenken, Anregungen und Hinweise  

Untere Wasserbehörde 

Das verrohrte Gewässer wird nicht überbaut.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

Das Gewässer darf nicht überbaut werden; Bau- und Bepflan-

zungsverbot in einem Abstand von 7 Metern. Dies wird in die 

Festsetzungen aufgenommen. Dies wird in die Begründung im 

Kap. 5.3 aufgenommen. ☒ 

Eine Umverlegung soll erfolgen. 

Die Plangenehmigung ist vorhanden (662-PG-71146-06-2021). 

Der Verlauf des bestehenden, sowie des zu ändernden Verlaufs 

des verrohrten Gewässers wurden in den Plan übernommen 

und werden in der Begründung erwähnt.   

 

Trinkwasserschutz 

Die Punkte werden als Hinweise in der Begründung ergänzt. 

 



Gemeinde Tützpatz B - Plan Nr. 1 „Am Birkenweg“. 10.05.2022 9 / 54 

 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

Die Punkte werden als Hinweise in der Begründung ergänzt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Naturschutz 

Die Ausweisung neuer Kompensationsmaßnahmen ist nicht er-

forderlich. 

Geltende Kompensationsverpflichtungen aus dem noch gelten-

den B-Plan 1 sind weiterhin umzusetzen. 

Gehölzpflanzungen und Straßenbegleitgrün wurden im GOP bi-

lanziert und festgesetzt, können jetzt nicht mehr im PG angelegt 

werden und müssen woanders umgesetzt werden. Dazu ist das 

Flurstück 13, Flur 2 der Gemarkung Tützpatz vorgesehen und in 

den Planteil B aufgenommen.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

3. Bodenschutz 

Die Änderungen werden vorgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Brandschutz 

„Die FF Tützpatz hält 1000 m Schlauchmaterial vor, um eine 

weite Wegstrecke aufbauen zu können. Materiell ist die Versor-

gung dann kein Problem.“  

Des Weiteren können bei Bedarf die umliegenden Gemeinden 

alarmiert werden. 

Dies wurde in die Begründung im Kapitel 9.5. Bautechnischer 

Brandschutz übernommen.  

 

5. Straßenverkehrsbehörde 

Die Hinweise werden in die Begründung übernommen (Kap. 

9.4.)  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

6. Immissionsschutz 

Es werden keine Hinweise vorgebracht.  

 

 

III. Sonstiges 

- Rechtsgrundlage wird gestrichen 

- Einfahrtsbereiche wurden fälschlicher Weise in der Legende 

aufgeführt und sind im Plan nicht vorhanden; Legende wird 

angepasst.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

3. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 

Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten 

 

Beteiligung der Eigentümer/ Bewirtschafter 

Im nördlichen Teil des Plangebiets gibt es landwirtsch. Nutzung. 

Der Nutzer wird informiert. Die Fläche ist bereits im FNP als 

Wohnbaufläche dargestellt.  

 

Es wird auf eventuelle Drainagesysteme in der Begründung hin-

gewiesen. Der zuständige WBV ist informiert. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

3. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 

Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

zu 2. Integrierte ländliche Entwicklung 

Es werden keine Bedenken und Hinweise vorgebracht. 

 

zu 3. Naturschutz, Wasser und Boden 

Gewässerkundliche Sicht 

Dem Vorhaben wird zugestimmt. 

 

Altlastensanierungsmaßnahmen 

Der LK MSE ist beteiligt worden. Es wurden keine Altlasten-

Verdachtsflächen aufgezeigt. 

Die online-Abfragung über „FIS Altlasten“ wurde durchgeführt, 

Altlasten-Verdachtsflächen sind dort nicht aufgeführt. 

 

zu 4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirt-

schaft 

Es bestehen keine Einwände.  

Es liegt ein in Planung befindlicher Windpark in der näheren Um-

gebung. 

Es handelt sich hier lediglich um die Änderung eines rechtskräfti-

gen Bebauungsplanes von 08/1998. Dieser wurde wiederum auf 

Grundlage des Flächennutzungsplanes der Gemeinde aufgestellt. 

Der FNP ist bei der Planung von Windeignungsgebieten zu beach-

ten.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

3. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 

Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird keine Stellungnahme abgegeben. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

7. Landesamt für innere Verwaltung M-V 

Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es befinden sich im Plangebiet keine Festpunkte. 

Der Landkreis wurde beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

8. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei 

Brand- und Katastrophenschutz M-V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass das Landesamt hier nicht zuständig ist. 

 

Die Hinweise sind in anderen Stellungnahmen vorhanden und 

berücksichtigt worden. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

8. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei 

Brand- und Katastrophenschutz M-V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 
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10. Bergamt Stralsund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden keine Belange des Amtes berührt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

11. Straßenbauamt Neustrelitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundes- oder Landesstraßen sind nicht betroffen. 

Die Verkehrserschließung erfolgt über gemeindliche Straßen. 

Er werden keine Bedenken geäußert. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

12. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-

deswehr Referat Infra I 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass keine Einwände bestehen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass keine Einwände bestehen. 

Der Hinweis wird übernommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Die Auskunft 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/ 

wurde abgefragt. Die darin verzeichneten Anlagen liegen, bzw. 

werden weiterhin im öffentlichen Raum liegen. Ein Leitungs-

recht muss nicht vereinbart werden. 

Diese Information ist in der Begründung aufgenommen. 

 

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abfrage der Auskunft wurde geprüft.  

Die Leitungen liegen auf öffentlichen Flächen, es muss kein 

Leitungsrecht festgesetzt werden. 
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15. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Online-Planauskunft wurde abgefragt. 

 

  

 

 

 



Gemeinde Tützpatz B - Plan Nr. 1 „Am Birkenweg“. 10.05.2022 27 / 54 

 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

15. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass sich folgende Medien in dem Plange-

biet befinden: 

- Eine Hochdruck - Gasleitung im südlichen Planbereich, un-

terhalb der Straße, sowie unterhalb des bestehenden Bir-

kenweges im Norden des Plangebiets. 

 

- Stromleitung (Mittelspannung) im Norden, unterhalb der 

Straße 

- Stromleitung (Niederspannung) im Norden und Süden, un-

terhalb der Straße und auf Privatgrundstücken. 

 

• Leitungsrechte für e.dis Netz werden festgesetzt. 

 

Dies wurde in den Plan und die Begründung übernommen.  
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15. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise sind für die weiterführende Objektplanung rele-

vant 
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15. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegen der sich im Vorhabengebiet befindenden Leitungen 

muss vor Baubeginn muss eine Abstimmung erfolgen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

15. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 

Es befinden sich Anlagen des Unternehmens innerhalb des 

Planbereichs.  

Bei geplanter Umverlegung wird um einen rechtzeitigen An-

trag gebeten. Der Hinweis wird aufgenommen. 

 

  

 

 

Die Anlagen der Stellungnahme (Leitungspläne, Kabelschutz-

anweisungen etc.) können im Amt Treptower Tollensewinkel 

eingesehen werden und werden aus Datenschutzgründen 

nicht in der Abwägung eingefügt.   
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16. BIL Auskunftsportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Es sind keine Anlagenbetreiber betroffen.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. BIL Auskunftsportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlagen der genannten Betreiber sind nicht betroffen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. BIL Auskunftsportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen des / der Betreiber. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. BIL Auskunftsportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 
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16. BIL Auskunftsportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 
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16. BIL Auskunftsportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

17. Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen des Betreibers. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

18. 50Hertz Transmission GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen des Betreibers. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

19. IHK Neubrandenburg 

für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Textliche Festsetzung 1.1.2 wird angepasst. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

22. Wasser- und Bodenverband, „Untere Tollense / Mittlere Peene“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

Das verrohrte Gewässer soll verlegt werden.  

Diese Stellungnahme wurde bei der unteren Wasserbehörde 

eingereicht und eine Genehmigung zur Verlegung des Gewäs-

sers erwirkt. 

Die Lage des zu versetzenden verrohrten Gewässers wird im 

Planteil aufgezeigt und auf Privatgrundstücken mit einem Lei-

tungsrecht belegt. 

 

Die Plangenehmigung dazu ist vorhanden (662-PG-71146-06-

2021). 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

22. Wasser- und Bodenverband, „Untere Tollense / Mittlere Peene“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 
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22. Wasser- und Bodenverband, „Untere Tollense/ Mittlere Peene“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 
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22. Wasser- und Bodenverband, „Untere Tollense / Mittlere Peene“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Gemeinde Tützpatz B - Plan Nr. 1 „Am Birkenweg“. 10.05.2022 44 / 54 

 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

23. Gesellschaft für Kommunale Umweltdienste mbH Ostmecklenburg-Vorpom-

mern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Keine Einwände 

Der Hinweis wird beachtet.  
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25. Bauernverband MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass keine Einwände bestehen. 
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27. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt, 

Neubrandenburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Es gibt keinen von SBL NB verwalteten Grundbesitz.  

 

 

 

 

 

 

Andere Resortverwaltungen sind beteiligt worden.  
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28. BUND M-V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es werden die Hinweise der unteren Wasserbehörde in die Be-

gründung übernommen. 
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28. BUND M-V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Es handelt sich hier lediglich um die Änderung eines rechtskräfti-

gen Bebauungsplanes von 08/1998. Dieser wurde wiederum auf 

Grundlage des Flächennutzungsplanes der Gemeinde aufgestellt.  

 

Es gab durch die beteiligten Immissionsschutzbehörden keine 

Hinweise auf Beeinträchtigungen. 
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30. Autobahn GmbH des Bundes 

Niederlassung Nordost, Außenstelle Güstrow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Nicht betroffen 
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31. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region, Ost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken; nicht weiter beteiligen 
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Gemeinde Tützpatz  
 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Birkenweg“  

der Gemeinde Tützpatz  
(Stellungnahme LK MSE: 3. Änderung – nicht 2. Änderung) 

 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Beteiligung der 

Öffentlichkeit  § 3 Abs. 2 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 12.04.2021 – 14.05.2021 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
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☒ 

 

Es wurden keine Stellungnahmen seitens der Nachbargemeinden 

abgegeben. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Belange der 

Nachbargemeinden nicht berührt werden. 
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Gemeinde Tützpatz  
 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Birkenweg“  

der Gemeinde Tützpatz  
(Stellungnahme LK MSE: 3. Änderung – nicht 2. Änderung) 

 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Beteiligung der 

Öffentlichkeit  § 3 Abs. 2 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 12.04.2021 – 14.05.2021   

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 C. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
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Es wurden keine Stellungnahmen seitens der Öffentlichkeit abge-

geben. Die Gemeinde geht davon aus, dass öffentliche Belange 

nicht berührt werden. 
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